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Hart(z)e Zeiten
Was Arbeitslosengeld-li-Bezieherhaben dürfen- und was nicht

Werdendieneuen
Hartz-IV-Regelungen
dasVorsorge-und
Finanzverhaltender
Deutschen
beeinflussen?
Boris Rahming:
Das ist bereits zu
beobachten. Ob-
woW die Diskus-

sion sehr undifferenziert geführt
wird. Die jeweiligenInteressengrup-
pen stellen den Sachverhalt so dar,
wie er ihnen am besten passt.

Trotzdem, momentan bekommt
der Bürger ganz schnell den Ein-
druck, dass man ihm ohnhin sofort
alles wegnimmt, wenn er in eine so-
ziale Zwangslage kommt. Das ist fa-
tal! Denn damit wird ja genau das
Gegenteil von dem erreicht, was ei-
gentlich erreicht werden muss.
Nämlich, dass die Bürger anfangen,
die Leistungsfähigkeit der sozialen
Sicherungssysteme für die Zukunft
realistisch einzuschätzen. Wenn
jetzt die ersten meinen, Eigenvor-
sorge hätte ja sowieso keinen Sinn,
ist das eine Katastrophe!

Bei der ganzen Diskussion um
soziale Missstände und Kürzungen
muss man sich aber auch immer
wieder klar machen, die absolute
zaW an Sozial-U)1dArbeitslosengel-
dempfänger momentan geringer als
zum Beispiel 1997und 1998.Die So-
zialen Sicherungsinstrumente funk-
tionieren also schon noch. Von da-
her gilt es, die Eigenvorsorge weiter
zu stärken, trotz oder besonders
wegenHartzIV.

Ja,aberistesdennnichtso,dasseinem
Arbeitslosengeld-II-Empfängerjetzt
massiveVerschlechterungendrohen?Was
darfmandennüberhauptnochhaben?
Rahming:Kein Zweifel, durch Hartz
IV nimmt der Druck auf die Betrof-
fenen zu. Das ist wie bei den gesam-
ten zuletzt beschlossenen Ein-
schnitten. Kleine Korrekturen sind
ja im Gange, zum Beispiel in Bezug
auf die Ausbildungsrücklagen für
Kinder, diese sind aber eher symbo-

lischer Natur. Anzunehmen, dass
gerade die Bezieher von Arbeitslo-
senhilfe viel für die Kinder sparen,
ist ohnehin realitätsfremd. Oft sind
es eher die Großeltern, die mal was
für den Enkel tun. Die können aber
weiter vermögend sein, deren Geld
wird ja nicht angerechnet.

Bei der Altersvorsorge des Ar-
beitslosenhilfebeziehers ist das
schon anders. Da'macht der Staat
aus meiner Sicht einen riesigen Feh-
ler, in dem er die Betroffen zwingt,
die Altersvorsorge aufzulösen. Bei
Älteren sind die Freibeträge schnell
ausgeschöpft. 200 Euro Spareinlage
und 200 Euro Altersvorsorgevermö-
gen multipliziert mit dem Lebensal-
ter ist einfach zu wenig. Gerade bei
den Rücklagen für das Alter, bringt
sich der Staat mit diesem Vorgehen
um den Kapitalisierungszins. Es ist
naiv anzunehmen, dass ja im Alter
im den Betroffenen vielleicht keine
Leistung mehr notwendig sein
könnte und somit eine Anrechnung
der zusätzlichen Altersvorsorge von
Beginn an sinnvoll ist.

HabendennImmobilieneigentümerdurch
HartzIVauchEinschränkungenzu
erdulden?
Rahming:Wer eine Immobile besitzt
und vermietet, muss sie verkaufen.
Das ist nur konsequent, denn wenn
man das Geld in Wertpapiere ange-
legt hätte, müsste man es ja auch
auflösen. Eine Familiemit zwei Kin-
dern darf in den eigenen vier Wän-
den bis zu einer Größe von 120
Quadratmeter wohnen bleiben.'
Auch ein älteres Ehepaar mit 100
Quadratmeter wird vermutlich
nicht ausziehen müssen. Die Sozial-
behörden haben da einen Ermes-
sensspielraum, den sie verrimtlich
im Einzelfall nicht zu eng auslegen.
Damit ist natürlich auch eine gewis-
se Ungerechtigkeit wahrscheinlich.
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